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440 3^Liftrirte fcbtüetgerifdte fjanbœerfer^eitunS-

9Dîuftcrjctd)iimig 9ir. 36.

Dad]btn5er über 5cm b)auptgebäu5c bes poftbaufes 311 £iibccf.
die ^jauptbebingungett einer guten dadhlonftrultion finb : ttJîit wenigem Sftaterial eine folibc
Sonftrultion unter S3eriidEfidt)tigung grögtmögtirfjfter 33oben=9tugnußung pcrjuftetten. 933te fcljr

biefe Scbingungctt erfüllt morben finb, geigt un§ obige Qüuftration.

teerten um, bcoor eê gu fpät ift." üftetne tttebe mürbe
nietjt mißfällig aufgenommen, ja man hörte fie oljne jebe
Unterbrechung an. die Aufregung hatte jeboctj fetjon einen

folgen ©rab erreicht nnb bie ^Bewegung im gangen Sanbe

fdtjon foldje dtntenfionen angenommen, baß beruljigenbe
Sorftettimgen leinen ©inbrucï nteljr gu machen oermocUteit.

(gortjetjung folgt.)

fcfyrltrtgstpcfcn.
der ©eWerfcePcrcin St. ©allot ()at foeben folgenbeg

.girlttlar, gefolgt Don untenftefjenbem 97ortnal=8ehrbertragg;©nt«
murf, an bie ^anbmerfSmeifter beg Äantong St. ©allen ber=

fanbt: ©eefjrter tperr!
der ©emerbeberein St. ©allen hat fic£) fdjort oor einiger

3eit bie Aufgabe geftettt, ein Sd)enta für einen Scffruertrag
aufguftetten. die Hbfic^t, bie if)n babei leitete unb bie Don ben

berfdjiebenften fjadjtreifen, aud) auf bem 8anbe, begrüßt Worben

ift, gel)t baljin, ben Slbfdjluß eines bottftänbigeit, richtig abge*
faßten 8ehrbertrageg gu erleichtern, inbent in bem Schema je=

loeilen nur bie daten, tarnen unb Summen eingufepen ftnb, um mit
gang menig Schreiberei fofort einen fertigen Vertrag gu haben.

durdj bie ein^eitlidje gornt ber 8ef)roerträgc toirb bag Ser=
Ijältniß gmifdjen SMfter unb 8ef)t'ling im gangen Danton auf
bie gleite ©runbtage geftettt unb bamit eine größere fRedjtg*
fidjerljeit für beibe dlpàle gemonnen.

fttad) Sergleidjttng einer 2lngal)l ung Oon Serufgteuten gu
biefeut gmecle gütigft übertaffener äftufterberträge aug ber ißrayig
hat bie Äonttniffioit beg ©emerbebereing einen ©ntmurf attgge*
arbeitet, bon bem mir Shnen h^mit ein ©ycmplar gufenben.
Sßir merben biefen ©ntmurf über ben gangen Äanton berbreiten,
um bon überall her bie fDîeinungen unb Sorfchläge gu fammeln
unb laben nun aud) Sie ein, 3hre 2lnfid)t über jeben ißara»

graphen auf bem gu biefem gmecle offen getaffenen Sîaum ein*
gufdjreiben.

SBir ertauben ung nur barauf aufnterlfam gu machen, baß
eg fid) um ein allgemeine^ Sdjema tfanbelt ; mir münfeßen atfo
nur gtjre Slnfidjt über bie barin enthaltenen ©runbfäjje tenneu

gu lernen; bie ülugfüttung ber offen gelaffeuen fpoften (g. S3,

dauer ber 8el)rgeit, Srobegeit, Sehrgelb, ©ntfd)äbiguttgen) ift
nicht nöthig, ba biefe dinge jemeilen im eingelnen galle
gmifdjen SOÎeifter unb Selfrlittg bereinbart merben.

2Bir münfdjen ferner gu miffen, ob Sie im 2lttgemeinen
mit bent Sdjema einberftanben finb; eg auch int eigenen gattc
angumenbeit gebenlen, mobei bann bie Streichung eingelner ißara*
graphen unb bie geftfeÇung ber detailg natürlich bent ©ingelnen
unbenommen bleibt.

SBentt auf biefent Söege eilt Scffenta gefitnbett merben lann,
bag allgemeinen Slnflang finbet, fo mirb ber ©emerbeberein auf
feine Soften eine genügende litgahl brucfen laffen unb geber*
mann im OebrattchSfade unentgeltlich itberlaffett. damit märe
ben SMftern biet 9Müf)e abgenommen unb in bag 8ef)rliiigg*
mefen, bag bcffeti fehr bebürftig ift, mehr ©inljcit gebraut.

2Bir gäljten alfo auf fgfj" freunblidje SRitmirfung bttrd)
SDîittheilung gljrrr Anficht unb erfttdjen Sie, un§ ben Sogen,
mit $1)"" Sctnerfttttgen berfehen, big gunt 5. Sttiärg 1887 mieber
gugufenben.

ffnt Januar 1887. 2ld)tunggbottft
die ^ommiffion beS ©emerbePercittS St. ©allen.

©ntiuurf für einen 9îj»rmal--£cl)rt»ertrajj.
(diefer Sertrag foil atg Sdjema bietten, âljnlid) mie bie ÛRietfj*

berträge ; bie für Rauten, griften unb Summen offen gelaffeuen
Stellen mären jemeilen beut eingelnen galt gemäß auggu*
füllen. — diejenigen Seftimmungen, meldje nicht aufgenommen
merben motten, mären einfad) gu ftreießen; fo ingbefonbere enO

meber § 4 ober battn § 5, bie fidj gegenfeitig attgfchließen.)
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Musterzeichnung Nr. lèl».

Dachbinder über dem Hauptgebäude des jDosthauses zu Lübeck.
Die Hauptbedingungen einer guten Dachkonstruktion sind: Mit wenigem Material eine solide
Konstruktion unter Berücksichtigung größtmöglichster Boden-Ausnutzung herzustellen. Wie sehr

diese Bedingungen erfüllt worden sind, zeigt uns obige Illustration.

kehrten um, bevor es zu spät ist." Meine Rede wurde
nicht mißfällig aufgenommen, ja man hörte sie ohne jede

Unterbrechung an. Die Aufregung hatte jedoch schon einen

solchen Grad erreicht und die Bewegung im ganzen Lande

schon solche Dimensionen angenommen, daß beruhigende
Vorstellungen keinen Eindruck mehr zu machen vermochten.

(Fortsetzung folgt.)

Lchrlingslvesen.
Der Gewerbevercin St. Gallen hat soeben folgendes

Zirkular, gefolgt von untenstehendem Normal-Lehrvertrags-Ent-
wurf, an die Handwerksmeister des Kantons St. Gallen ver-
sandt: Geehrter Herr!

Der Gewerbeverein St. Gallen hat sich schon vor einiger
Zeit die Aufgabe gestellt, ein Schema für einen Lchrvertrag
aufzustellen. Die Absicht, die ihn dabei leitete und die von den

verschiedensten Fachkreisen, auch auf dem Lande, begrüßt worden
ist, geht dahin, den Abschluß eines vollständigen, richtig abge-
faßten Lehrvertrages zu erleichtern, indem in dem Schema je-
weilen nur die Daten, Namen und Summen einzusetzen sind, um mit
ganz wenig Schreiberei sofort einen fertigen Vertrag zu haben.

Durch die einheitliche Form der Lehrverträgc wird das Ver-
hältniß zwischen Meister und Lehrling im ganzen Kanton auf
die gleiche Grundlage gestellt und damit eine größere Rechts-
sicherheit für beide Theile gewonnen.

Nach Vergleichung einer Anzahl uns von Berufsleuten zu
diesem Zwecke gütigst überlassener Musterverträge aus der Praxis
hat die Kommission des Gewerbevereins einen Entwurf ausge-
arbeitet, von dem wir Ihnen hiemit ein Exemplar zusenden.
Wir werden diesen Entwurf über den ganzen Kanton verbreiten,
um von überall her die Meinungen und Vorschläge zu sammeln
und laden nun auch Sie ein, Ihre Ansicht über jeden Para-

graphcn auf dem zu diesem Zwecke offen gelassenen Raum ein-
zuschreiben.

Wir erlauben uns nur darauf aufmerksam zu machen, daß
es sich um ein allgemeines Schema handelt; wir wünschen also
nur Ihre Ansicht über die darin enthaltenen Grundsätze kennen

zu lernen; die Ausfüllung der offen gelassenen Posten (z. B-
Dauer der Lehrzeit, Probezeit, Lehrgeld, Entschädigungen) ist
nicht nöthig, da diese Dinge jeweilen im einzelnen Falle
zwischen Meister und Lehrling vereinbart werden.

Wir wünschen ferner zu wissen, ob Sie im Allgemeinen
mit dem Schema einverstanden sind; es auch im eigenen Falle
anzuwenden gedenken, wobei dann die Streichung einzelner Para-
graphen und die Festsetzung der Details natürlich dem Einzelnen
unbenommen bleibt.

Wenn auf diesem Wege ein Schema gefunden werden kann,
das allgemeinen Anklang findet, so wird der Gewerbeverein auf
seine Kosten eine genügende Anzahl drucken lassen und Jeder-
mann im Gebrauchsfallc unentgeltlich überlassen. Damit wäre
den Meistern viel Mühe abgenommen und in das Lehrlings-
Wesen, das dessen sehr bedürftig ist, mehr Einheit gebracht.

Wir zählen also auf Ihre freundliche Mitwirkung durch
Mittheilung Ihrer Ansicht und ersuchen Sie, uns den Bogen,
mit Ihren Bemerkungen versehen, bis zum ö. März 1887 wieder
zuzusenden.

Im Januar 1887. Achtungsvollst
Die Kommission des Gewerbevereins St. Gallen.

Entwurf für einen Normal Lehrvertrag.
(Dieser Vertrag soll als Schema dienen, ähnlich wie die Mieth-
Verträge; die für Namen, Fristen und Summen offen gelassenen
Stellen wären jeweilen dem einzelnen Fall gemäß auszu-
füllen. — Diejenigen Bestimmungen, welche nicht aufgenommen
werden wollen, wären einfach zu streichen; so insbesondere ent-

weder ß 4 oder dann A ö, die sich gegenseitig ausschließen.)
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geprbertrag.
3iuifcpett tperrn =2Jîeifier in

unb §errn in be§

Sater""^ | ift pettte folgenber geprbcr«

trog Bereinbart worbett:

§ 1. fperr gibt ben

bent $errn 9)?eifter in in bie gepre.
§ 2. ®ie geprzeit tuirb, inflttfibe bie in § 3 oorgefepettc

^robejeit auf 3apre, nätitlid) bout
biâ jutn feftgefegt.

§ 3. ®er Sealing pat eine (J3robezeit non (Bodjen
51t hefteten.

©rmeiSt eS ficE) wäprenb biefer 3eit, bag er auS irgenb
einem bteibenben ©runbe für baS «§anbwerf nicEjt

geeignet ift, fo wirb baS geproerpältttip aufgelöst; im anbern
galle tritt eS in Äraft.

§ 4 (ebentueß). ®aS geprgclb tuirb auf 3?r. feft«
gefegt, jafjlbar ju '/« naep 2lbtauf ber Ißrobejeit (gleid)bie(
meldjeS Étefultat biefelbe patte), ju 7< nad) Slblauf ber (falben
ftipulirten Se^rgeit, ju '/< naep ïïbtauf ber Selfrgeit.

tgiefür oerpflidftet fiep ber SReifter, beut geprling geititgenbe
gefunbe Äoft an feinem ©ifcp unb cittfprccpcitbc SBo'pnung in
feinem ^aufe ju gewäprett. ®er Seating pat ein boßftäitbigeS
(Bett mitzubringen; beffen 9îein« unb 3nftanbpattung tuirb uont
DJfeifter übernommen, gür Äleibuug unb geibwäfepe, fotuie
bereit Unterhalt, pat ber öeljrting auf^ufontmett.

gür bie richtige 93egaf)luitg beS geprgelbeS, fotuie ber in
§ 8 unb § 12 biefeS Vertrages borgefepeitett euentuellen @nt«

fcpäbigttngen ^aftet fperr .als (Bürge unb ©clbftga^ler.
§ 5 (ebentueß). ®er Sealing pat wäprenb ber öeljrgeit

für gogiS, Äoft unb Sletbung felbft ju forgett.
®er 3Jfeifter bagcgett begaljlt beut geprling einen SS5orf;eit=

topn üon gr. im erften, gr.. • im gtueiten unb gr..
im britten 3apre ber Seftrgeit.

§ 6. ®er Settling ift berpflieptet, auf feine Soften ber

obligatorifcpcn fantonalen Zîranfenfaffc für dlufeittpalter beigu=

treten.
Snt gaße er beim 9D?eifter Äoft unb gogiS erEjält, über«

nimmt fetter in teicptern ÄranfpeitSfäflcn bie Pflege. 3tt biefent
gaße faßen bie bon ber Äaffe bezogenen ©ntfcpäbiguitgeit, ab«

güglid} beS SlrztfontoS, bent SDfcifter anpeim.
§ 7. ®auert eine Sranfpeit beS geprlingS ober eine (Ber«

fäumnip auS einem anbern ©runbe über 6 SBocfjen, fo muff bie
berlorene 3"t nad) dlblattf ber ftipulirten geprzeit itacpgepolt
toerben.

§ 8. ®er geprling ift bent ßReifter unb ben ipnt bon
biefem (Borgefegteit zu pimftlidjcnt ©eporfam berpflidftct. @r

pat fid) eineg gelittenen (BencpmenS zu befleißen unb aße Sluf«
merffamfeit auf bie rieptige ©rleruung feines §anbtuerfS zu
lettfen. @r foß bie ^ntereffen feines SJÎeiftcrS ltadf Gräften
mapren unb in aßen ©efcpäftSf ad) en (Berfepmiegenpcit beobadjten.

@r ift beut ßJteifter für größere unb inSbcfonbcre für aße

ntutpmißig berurfaepten (Befcpäbigungen zum ©rfag berpflieptet.
§ 9. ®er geprnteifter berpflieptet fiep, ben geprling naep

beftem Sßiffeu unb in geeigneter (Reipcnfolge in aßen 3<ueigen
beS (Berufes zu unterriepten, ipn auep über bie nügemeitten (Ber«

pältniffe beS (Berufes (©igeitfdfaften ber SCRatcrialien unb ©etbft«
toftenbereepnung ber SlrbeitSerzeugniffe) beftenS zu belepren unb
ipm naep SRögliepfeit burd) Einleitung unb (Befcpaffung bon
paffenbeit (BitbungSmitteln in ber greigeit zu feiner tueitem 2luS«

bilbung an bie ^janb zu gepen.
_©r gibt bent Seprling baS nötpige ^anbtoerfSzeug unent«

geltlidj an bie ^>anb. ©r ntaept über bie fittlicpe güprung beS

geprlingS.
§ 10. ®er geprling pat bie für feilten (Beruf ltötpigeit

gäeper bei gortbilbungSfcpule zu befud)en. ®er StJîeifter ge«
tuäprt ipm bie piefür nötpige freie 3«t (uuep für ®ageSftunben).

EllS foldje gäcper tuerben bereinbart:
®ie Seprmittél pat ber Seprling auf feine Äoften zu be«

fepaffett.
§ 11. 3lm ©cpluffe ber Seprzeit pat ber ßeprling bie bont

©etuerbeberein ©t. ©aßen beranftaltete SeprlingSprüfung zu be«

ftepen. ®er SJÎeifter berpfliiptet fiep, ipm pieztt mit bent Efö«

tpigen unentgeltlicp an bie §attb p gepen unb bie felbftänbige
EluSfüpruttg beS iprobeftüdeS getuiffeitpaft zu übertbacpeit.

§ 12. ©oßte ber Seprling baS ©efepäft beS 8eprnteifterS
opne triftigen ©rttttb unb opne beffen 3uftimmung bor Slblanf
ber Seprgeit für immer berlaffen, fo ift bent Seprmeifter eine
©ntfepöbiguna bon gr— per dBocpe beS nod) niept abgelaufenen
®peiteS ber Öeprzeit z« bezaplen.

§ 13. ©oßte ber geprmeifter fein ©efdjäft tuäprettb bei
®auer ber ßeprzeit aufgeben, fo berpflieptet er fid), bent 8epr«
Itng zur (Boßenbung ber gepre bei einem anbern tiieptigen fDfeifter
eine ©teße zu berfdfaffen.

§ 14. gn beut in § 13 borgefepenen, fotuie in beut gaße
beS ÄonturfeS beS üßteifterS »uäprenb ber geprzeit ober beS 2Ib=
lebenS beS SJteifterS ober beS SeprlittgS, tft ber (Bertrag felbft«
berftänblicp aufgelöst unb finb bie itt bentfelbeit ftiputirten finan«
Zießen 53erpf[icl)tuitgen pro rata beS (Betrages unb ber 3<üt auf
bett ®ag beS ©intritteS beS betreffenben ©rcigniffeS zu bereepnen
unb auSzugleicpen.

§ 15. ®aS (BertragS«(Berpältnip fattn ferner aufgelöst
tuerben:

a) (Botn ßJteifter, tuenn ber geprlittg fi^ Uttreblicpleiten,
grobe äBiberfeglicpfeit ober unfittlicpeS (Benepmen zu ©dpulben
tommen (apt.

b) (Bon ©eite beS geprliugS itn gaße grober (DZippanblung
ober unfittlicper 3untutpungen ober lucttn er in einem folepen
Umfange zu anbern al§ ben gadfarbetteit angepalten tuirb, bap
feine rieptige SlitSbilbttng in ber borgefcpeiteti 3"t in grage ge«
fteßt tuirb.*

Sit biefett gäßett fittb bie ftnaitzießett (Berpflicptungen beiber
®pei(e naep § 14 zu bereepnen, bagegen pat ber fepulbige ®peil
eine Äonoentionalftrafe uott gr. zu begaplett.

®ie (Beitrtpeilung foleper gäße ftept ittSbefottbere bem in
§ 16 borgefepenett ©epiebSgeridjte zu.

§ 16. ©oßten fid) bei ElitSfitpruttg biefeS Vertrages
©treitigl'eiten gtuifdfeit bett fontrapirenben ©peilen erpebett, fo
foßett biefelben unter (Berzidft auf (ZBeiterzug ait attbere 3n«
ftanzen burd) ein ©cpiebSgcriept entfepieben tuerben, in tuelcpeS
jebe (Partei ein fDîitglieb unb biefe beibett ben Dbtttann tuäplen.

®aS Urtpeil ift für beibe ©peile Uerbinblid).
§ 17. (Borliegenber (Bertrag ift itt zutei ©yentplaren auS«

gefertigt unb jebent ©peile ein ©yentplar ausgefertigt, mit beib«

feitiger Unterfiprift berfepen, zugefteßt luorbeu.
@0 Bereinbart, bett

®er geprmeifter
®er Sater
®er Sortttttnb j ^ SeprltugS

^olzffpntptoflarenberifpt Hont Srienjerfcc.
®em „Dberl. SolfSbl." ftpreibt man attS (Brieng : ®ie

toenig erfreulidjc politifepe gage ©uropaS fepeint auf baS piefige
©efepäft bis bato feinen nacptpciligen ©infhtp ausgeübt z«
paben, tnbetn baS getböpnlicp um bie gegtzeit erfotgenbe ©inlangen
ber ©aifon«DrbreS niept beeinträeptigt luttrbc. 3lu^ bie reget«
ntäpig naep Oîeufapr eintrcffeitbeit auSlättbifcpen ©infättfer fepeinen
ben ÄricgSgerücpteit tuenig ©tauben beizunteffen unb beefen iprett
(Bebarf in ganz normaler (Seife, .fjmbett feptueigerifepe Äottfu«
meitten fepon feit ^apren bie ©etuopnpeit angenommen, (Befiel«
luttgen für ben ©onttner fo fpät als ntöglid) zu crtpeilen, fo
tuerben fiep biefelben in biefem Sapre angeficptS ber ztueifelpaften
politifepen gage borauSficptlicp noep weniger bantit beeilen. —
997it tuirflicpen Sîeupeiten für bie ©aifott fönnen tuir in biefem
Qapre feine grope (Rcflame maepen; gebrannte EIrtitel palten
fiep noep immer oben, biet länger als erwartet, unb paben fogar
für manepe ©jportlänber immer nod) bie güprung. 9I1S in ge«

tuiffer (Beziepung neu finb zu entpfeplen: „©inzetne ©piere unb
©ruppen in naturgetreuer gärbung iprer ©attung unb ©pielart",
ein ©enre, baS bis fegt noep wenig ober gar niept gepflegt
worben, inbeffen bei wirfliep guter EluSfüprung im Kolorit 3ug«
artifel tuerben fann. ®ie aflgetneiit ungünftigen öfonotttif^en
(Berpättniffc ber legten Sapre wirfen nod) fortgefegt befdptuerenb
auf beffere unb poeppreifige (Baare, inbeitt ber fleine uttb bit«

lige Slrtifel unauSgefegt (Dteiftcr bleibt, unb eS immer fcpwie«
riger wirb, grope unb fepöne ©tücfe an ben 9)?ann zu bringen.
®iefem Umftanb ift eS unter dlnberem aud) mit zuzufepreiben,

Zllustrirte schweizerische Handwerker-Zeitung. 441

Lehrvertrag.
Zwischen Herrn -Meister in

und Herrn in des

Vater""^ î folgender Lehrver-

trag vereinbart worden:

Z 1. Herr gibt den

dem Herrn Meister in in die Lehre.
K 2. Die Lehrzeit wird, inklusive die in H 3 vorgesehene

Probezeit auf Jahre, nämlich vom
bis zum festgesetzt.

K 3. Der Lehrling hat eine Probezeit von Wochen

zu bestehen.
Erweist es sich während dieser Zeit, daß er aus irgend

einem bleibenden Grunde für das -Handwerk nicht
geeignet ist, so wird das Lehrverhältniß aufgelöst; im andern
Falle tritt es in Kraft.

ß 4 (eventuell). Das Lehrgeld wird auf Fr. fest-
gesetzt, zahlbar zu nach Ablauf der Probezeit (gleichviel
welches Resultat dieselbe hatte), zu "Z nach Ablauf der halben
stipulirten Lehrzeit, zu '/< nach Ablauf der Lehrzeit.

Hiefür verpflichtet sich der Meister, dem Lehrling genügende
gesunde Kost an seinem Tisch und entsprechende Wohnung in
seinem Hause zu gewähren. Der Lehrling hat ein vollständiges
Bett mitzubringen; dessen Rein- und Instandhaltung wird vom
Meister übernommen. Für Kleidung und Leibwäsche, sowie
deren Unterhalt, hat der Lehrling aufzukommen.

Für die richtige Bezahlung des Lehrgeldes, sowie der in
ìf 8 und Z 12 dieses Vertrages vorgesehenen eventuellen Ent-
schädigungen haftet Herr .als Bürge und Selbstzahler.

K 5 (eventuell). Der Lehrling hat während der Lehrzeit
für Logis, Kost und Kleidung selbst zu sorgen.

Der Meister dagegen bezahlt dem Lehrling einen Wochen-
lohn von Fr. im ersten, Fr.. im zweiten und Fr..
im dritten Jahre der Lehrzeit.

H 6. Der Lehrling ist verpflichtet, auf seine Kosten der

obligatorischen kantonalen Krankenkasse für Aufenthalter beizu-
treten.

Im Falle er beim Meister Kost und Logis erhält, über-
nimmt jener in leichtern Krankheitsfällen die Pflege. In diesem
Falle fallen die von der Kasse bezogenen Entschädigungen, ab-

züglich des Arztkontos, dem Meister anheim.
H 7. Dauert eine Krankheit des Lehrlings oder eine Ver-

säumniß aus einem andern Grunde über 6 Wochen, so muß die
verlorene Zeit nach Ablauf der stipulirten Lehrzeit nachgeholt
werden.

Z 8. Der Lehrling ist dem Meister und den ihm von
diesem Vorgesetzten zu pünktlichem Gehorsam verpflichtet. Er
hat sich eines gesittenen Benehmens zu befleißen und alle Auf-
mcrksamkeit auf die richtige Erlernung seines Handwerks zu
lenken. Er soll die Interessen seines Meisters nach Kräften
wahren und in allen Geschäftssachen Verschwiegenheit beobachten.

Er ist dem Meister für größere und insbesondere für alle
muthwillig verursachten Beschädigungen zum Ersatz verpflichtet.

ß 9. Der Lehrmeister verpflichtet sich, den Lehrling nach
bestem Wissen und in geeigneter Reihenfolge in allen Zweigen
des Berufes zu unterrichten, ihn auch über die allgemeinen Ver-
Hältnisse des Berufes (Eigenschaften der Materialien und Selbst-
kostenberechnung der Arbeitserzeugnisse) bestens zu belehren und
ihm nach Möglichkeit durch Anleitung und Beschaffung von
passenden Bildungsmitteln in der Freizeit zu seiner weitern Aus-
hildung an die Hand zu gehen.

Er gibt dem Lehrling das nöthige Handwerkszeug unent-
zeitlich an die Hand. Er wacht über die sittliche Führung des

Lehrlings.
Z 1t). Der Lehrling hat die für seinen Beruf nöthigen

Fächer der Fortbildungsschule zu besuchen. Der Meister ge-
währt ihm die hiefür nöthige freie Zeit (auch für Tagesstunden).

Als solche Fächer werden vereinbart:
Die Lehrmittel hat der Lehrling auf seine Kosten zu be-

schaffen.
H 11. Am Schlüsse der Lehrzeit hat der Lehrling die vom

Gewerbeverein St. Gallen veranstaltete Lehrlingsprüfuug zu be-

stehen. Der Meister verpflichtet sich, ihm hiezu mit dem Nö-

thigen unentgeltlich an die Hand zu gehen und die selbständige
Ausführung des Probestückes gewissenhaft zu überwachen.

s 12. Sollte der Lehrling das Geschäft des Lehrmeisters
ohne triftigen Grund und ohne dessen Zustimmung vor Ablauf
der Lehrzeit für immer verlassen, so ist dem Lehrmeister eine
Entschädigung von Fr— per Woche des noch nicht abgelaufenen
Theiles der Lehrzeit zu bezahlen.

H 13. Sollte der Lehrmeister sein Geschäft während der
Dauer der Lehrzeit aufgeben, so verpflichtet er sich, dem Lehr-
ling zur Vollendung der Lehre bei einem andern tüchtigen Meister
eine Stelle zu verschaffen.

Z 14. In dem in H 13 vorgesehenen, sowie in dem Falle
des Konkurses des Meisters während der Lehrzeit oder des Ab-
lebens des Meisters oder des Lehrlings, ist der Vertrag selbst-
verständlich aufgelöst und sind die in demselben stipulirten finan-
zielten Verpflichtungen pro rata des Betrages und der Zeit auf
den Tag des Eintrittes des betreffenden Ereignisses zu berechnen
und auszugleichen.

H IS. Das Bertrags-Verhältniß kann ferner aufgelöst
werden:

a) Vom Meister, wenn der Lehrling sich Unredlichkeiten,
grobe Widersetzlichkeit oder unsittliches Benehmen zu Schulden
kommen läßt.

b) Von Seite des Lehrlings im Falle grober Mißhandlung
oder unsittlicher Zumuthungen oder wenn er in einem solchen
Umfange zu andern als den Facharbeiten angehalten wird, daß
seine richtige Ausbildung in der vorgesehenen Zeit in Frage ge-
stellt wird.'

In diesen Fällen sind die finanziellen Verpflichtungen beider
Theile nach H 14 zu berechnen, dagegen hat der schuldige Theil
eine Konventionalstrafe von Fr. zu bezahlen.

Die Beurtheilung solcher Fälle steht insbesondere dem in
K 16 vorgesehenen Schiedsgerichte zu.

Z 16. Sollten sich bei Ausführung dieses Vertrages
Streitigkeiten zwischen den kontrahircnden Theilen erheben, so

sollen dieselben unter Verzicht auf Weiterzug an andere In-
stanzen durch ein Schiedsgericht entschieden werden, in welches
jede Partei ein Mitglied und diese beiden den Obmann wählen.

Das Urtheil ist für beide Theile verbindlich.
H 17. Vorliegender Vertrag ist in zwei Exemplaren aus-

gefertigt und jedem Theile ein Exemplar ausgefertigt, mit beid-
seitiger Unterschrift versehen, zugestellt worden.

So vereinbart, den

Der Lehrmeister
Der Vater j < - » ^ -
Der Vormund j des Lehrlings

Holzschnitzwaarenbericht vom Brienzersee.
Dem „Oberl. Volksbl." schreibt man ans Brienz: Die

wenig erfreuliche politische Lage Europas scheint auf das hiesige
Geschäft bis dato keinen nachtheiligen Einfluß ausgeübt zu
haben, indem das gewöhnlich um die Jetztzeit erfolgende Einlangen
der Saison-Ordres nicht beeinträchtigt wurde. Auch die regel-
mäßig nach Neujahr eintreffenden ausländischen Einkäufer scheinen
den Kriegsgerüchten wenig Glauben beizumessen und decken ihren
Bedarf in ganz normaler Weise. Haben schweizerische Konsu-
menten schon seit Jahren die Gewohnheit angenommen, Bestel-
lnngen für den Sommer so spät als möglich zu ertheilen, so
werden sich dieselben in diesem Jahre angesichts der zweifelhaften
politischen Lage voraussichtlich noch weniger damit beeilen. —
Mit wirklichen Neuheiten für die Saison können wir in diesem
Jahre keine große Reklame machen; gebrannte Artikel halten
sich noch immer oben, viel länger als erwartet, und haben sogar
für manche Exportländer immer noch die Führung. Als in ge-
wisser Beziehung neu sind zu empfehlen: „Einzelne Thiere und
Gruppen in naturgetreuer Färbung ihrer Gattung und Spielart",
ein Genre, das bis jetzt noch wenig oder gar nicht gepflegt
worden, indessen bei wirklich guter Ausführung im Kolorit Zug-
artikel werden kann. Die allgemein ungünstigen ökonomischen
Verhältnisse der letzten Jahre wirken noch fortgesetzt beschwerend
auf bessere und hochpreisige Waare, indetn der kleine und bil-
lige Artikel unausgesetzt Meister bleibt, und es immer schwic-
riger wird, große und schöne Stücke an den Mann zu bringen.
Diesem Umstand ist es unter Anderem auch mit zuzuschreiben,



3IIuftrirte fduneigerifdte ^aitbœerfer=geitung.
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bafg fid) ber tBerwaltungSratlj ber A!tiengefeltfd)aft für 2Röbet=

fabrifation in 83rieng in ber Sage fiefjt, mittelft 3^'fulat gu
einer ißerfammlung ouf ©nbc biefeS ARonatS eingutaben, lint
bie Siquibation ber ©efellfcbaft git beantragen. $ie gleichzeitig
in biefent SDîemoranbum gemachten ©röffnungen, naelche eineS«

theifë ben Aftionären einen 33ergid)t ihrer Anfprücbe gientlich
nahe legen, tjaben anberntfjeitë ben 3etf» at§ ^Rechtfertigung
beS 33ermattungSratI)eS gu bienen. AIS einen SRiffgriff in ge=

miffer tpinfidjt ift eS immerhin gu begeidjnen, bajg man. fid)
babei bemüht bat/ eigene Çeljler baburd) in ein beffereS 8id)t
gu ftetlen, inbem man an Anbern nod) größere Sefjler aufgu«
betfen fudjt.

9îeu erfdjeint {ebenfalls in toirtbfdjaftlidjer S3egief)ung ber

auSgefprod)ene £roft, bag hoch nicht AtleS DcrgebenS gemefen
fei, inbeitt biefe Anftalt feit ber 3rit ih3 ISefianbeS 80,000
grauten für Arbeitslöhne te. je. DerauSgabt bat, mäbrenb auf
ber anbern ©eite ber IBerlitft beê AfticnfapitalS non 40,000 Sr.
in AuSfid)t gefteïït ift.

©inen erfreulichen ©egenfafc gu ber fatalen Sage biefeS
Unternehmens bitbet bie ftaatlid) fuboentionirte ,,©d)niglerfchute
in Srieng", toetd)e fid) eineS fichtlichen ©ebeiljcnS erfreut. 3ft
man eineStbeilS in SiWûftrieîrcifen, unb gmar nicht ohne ©ritnb,
mit bem Sebrplan biefer Slnftalt, metdjer hauptfctd)tid) bie ©tpU
arten gu ïultioircn trachtet, nicht gang cinDerftanben, ba bereit
AnWenbuttg auf ben couranten Artifeln auS mehrfachen ©ritnben
nicht gutäffig, fo bürfte fid) in ber ffotge eine Aenberung hierin
gang Bon felbft ergeben, ba eS fich über !urg ober lang geigen
wirb, baf) bie fo gebitbeten 3ögtinge in biefent ffadje menigftenS
hierorts feine auSreid)enbe ißerroenbnng finben.

Derfcfyiebmes.

©d)ttl)= nub Sebers^jnbwftcie. £ro|bent bas eibgen.
2Rilitär=®epartement über bie Anfertigung ber äRititärfd)uf)e
Bon Berfd)iebcnen fcbmeigerifcf)en ©cbubfabriten bereits Offerten
gu ffr. 12, ffr. 13 per f3aar erhatten f)at, mäljflnb unfere
©d)uhmad)er cine fotibe ^taubarheit unter Sr. 18 nicht gu liefern
im ©tanbe fein toerben, fo hot baS Oepartement bod) bie Ab=

fid)t, bei Vergebung ber Arbeit unfer ÄleingeWerhe nad) 3Jîôg=
iid)feit gu beritdfidjtigen. ©S wirb närntid) bcabfid)tigt, biefeS
neue nnb rationelle ©d)ul)mei'f nidjt ettna bloS mnl)renb ber je*
meitigen ®icnftgeit tragen git taffen, fonbern beffen ©infübrung
nad) unb nach attgemein gu machen. SfBenn titan bie fforntcn
unb bie Arbeit biefer @d)uhe mit ber gegenwärtigen üblichen
ffuffbefteibung in SSerglcidjung gieht, fo tommt man untniflfür*
ltd) gu ber Uebergettgung, bajf Bon ©eite unferer ffugbetteibnngS-
fünftler fehr Biel gegen baS 3Bot)t ber 3Renfd)I)rit gefiinbigt
tuirb, luogu freiüd) auch bte SRoben fefjr Biel ©chutb baratt
ftnb. 2Ran gibt fich baher ber fpoffnung h^/ baff 'uentt fich
bie ©d)ul)e in erfter Sinie int SDÎilitârbienfte betuähren, biefelbcn
audf außerhalb beS ®ienfteS mehr unb nteljr Anerfennnng refp.
93ertucnbung finben bürften, moburch baS cf)rfamc .pattbwerl ber

©chuhntacher tuieber ntchr gu ©hreit gegogen tuirb. Contrat aber
bie folibe fpanbarbeit tuieber in Aufnahme, fo tuirb ber fremben
lîonfurreng mit geringen ©chuhtuaaren attf bie etnfachfte Art ein

tuirffamer SUiegel gefchoben unb unfere ©erber werben auch wieber
beffer aitfathntcn ïôttnen.

©§ barf baher erwartet werben, baff bie an ber ©adje in«

tereffirten ffttbuftrien biefen Vorgängen bie erforberlidfe Auf«
merffamleit recEjtgeitig fd)enten uttb möchten wir namentlich ttnferen
©chäfte«ffabrilanten empfehlen, geeignetes SRaterial in foliber
2Baare in ben Raubet gu bringen. ®ie ©djäfte für äRilitär«
fchuhe tnüffett aUerbingS auSfcbliefjtid) auS prima fRinbStebcr
hergeftellt werben, waS im prinaten ©ebraudj aöerbingS nicht
ffebermann lonueniren wirb; forgen bie Herren atfo für @d)äfte
itt $alh= ober anberettt Seber, bamit mit ber fogenannten SRobe

nicht fof ort gang gebrochen werben muff, bantit bet ©cfchntad
beS IßublilumS Auswahl bat unb finbet unb eS wirb fich &alb
ein lintfdjwung gu ©unften unferer ©chuh« unb Seberinbuftrie
bemcrt'bar ma(|en. St.

Submtfftons=2ln3etger.
3tad6fte£)enbe Strteiten für bag eibgenöfftfdpe Sßptjfifgebäube in 3iirid)

tücrben £)iemit gur ^onfurreng auggefijriebcn: 1) Sic @rb« unb aJJaurerarbetten
für bie j£eraffirung, ©tü^mauern unb 3"fûf)rten ; 2) bie ©tein^auerarbeiten gu
ben ©tüfcntauem; 3) bie ^analifationêarbeiten unb 4) bie §erftettung ber untere
irbifcfjen Dîaume. — 5)3Iäne, 3SorauêmaBe unb S3ebingungen liegen im 23ureau ber
Sauleitung in 3üric& CSPolijteciinifum 18b) jur ©nfiept auf, wofelöft audi ätngebotgs
Formulare er^oöen merben fönnen. Uebernaî)m§=Dfferten finb bi§ unb mit bem
8. Februar näcbftl)in, üerficgelt unb mit ber Sluffd^rift „(Eingabe für 5J3f)Bftfbaute"
üerfe^en, bem fdjmeigerifdjen Departement beê Innern, 2lbtt)eilung Sauraefen, in
S3ern franfo eingureiepen.

23ern, 27. Sanuar 1887. @ibg. Dberbauinfpeftorat.
— liebet Sieferung unb SKontirung einet Sttntmubr mit fEranämiffion ju

bier 3>ffcrtafeln für bie ^irdje in füüti (^t. 3üric^) mirb ijiemit ^onfurreng er=
öffnet. Stottere »ugfunft über bie Siefetunggbebingungen cttfjeiit bie SBauinfbettion
im Obmannamt. Offerten finb biê fpateftenê ben 22. $ebr. nädbft^in üerfcbloffen,
mit ber SSegeicpnung „Dfjurmubr in Jftüti", an bie Direftion ber öffentlichen 2lr=
beiten beê ^antonê 3"ric^ eingufenben.

3üricb, 28. 1887. Direftion ber öffentlichen Arbeiten.

1W $er aWtttW,
(fRegiftrirgcbühr 20 StS. per Auftrag, in SOîarïen beigulegen.)

Die auf bie Angebote unb (Sefudje bei ber ©jpebition b. 891. einlaufenben
Dffettenbriefe Werben ben Stngebot« unb ®efu(§fteEetn fofott bireft übermittelt unb
eê ftnb Sefetere erfud^t, biefelbert in jebem galle gu beantworten, atfo auc% bann,
»enn 5. ffl. bie angebotenen Objefte fdhon üertauft finb, bamit 3eber meife,
tooran er ift.

2t ttg e hot:
117) 3 (Sentrifugalpumpen, biberfe, fo gut loie neue; 2 Dantpfpuntpen; 1 2e=

teftusf^umpe; 3 SBaffermotoren, beft erhalten; 1 fahrbare fteine §euerfprifce; 1

2Bafd)mafd)ine ; 1 fiüftrirmafcbine für gärber; 1 ©arnpreffe, neu, bort^eilfiafte
^onftruttion; 1 Difdhhobelmaf^iite für@ifen; 2 Üöettenböcfe, moüon einer fahrbar;
1 $eberhammer, neu ; 1 Slüiüirfeffel.

fragen
gur Seaiiti»ortung Don ©adjDerftänbigeit.

684. 3n welcher ©tabt ober größeren Crtfchaft wäre für einen
in feinem gad) tüchtigen unb praftifd) erfahrenen SJiaurermeifter eine

fidjere @ïiftenj geboten? T. G.

21nttDorten.

Auf grage 676. SBünfche mit bem gragefteüer in Äorrefponbenä
gu treten. 6. S8ranbcnberger«§ofmann, geilenfabrifant

unb ©ägerei, fiüSnatht (Sürich).
Auf grage 680. SOtarmorpIatten auf äBafdjtiidje unb Aa^ttifihe

liefert Aug. ®i ber ft ein, Alarmorfäge unb 9Rarmorf)anblung in
Solothurn.

Auf grage 680. SRarmorptatten in allen couranten ©orten
liefert billig 3. A. § ermann, SBilbhauer, Sanbquart (©raub.).

Auf grage 681. Orbinaire§ Kaffee, unb anbere§ ©ef^irr lie.
fern bie föafnermeifter Don SSerned (g. 33. §err Aich- ©rüningen).

S. in A.
Auf grage 683. Sin im Sefitje eines planes für fragliches

Kegelfpiel. 3. ©tamm-ißreilweri, SBafel.

Auf grage 683. tp.»onber§eib iuSBattmpl (©t. ©aßen)
Derfertigt folche Kegelfpiele unb wünjdit mit bem gragefteüer in Kor-
refponbeng gu treten.

Soit 9Î. 9itflgcitbach: „©rtititeruitgcit ehtcê
alten aJïccbaniferê" init^ ein ffleiibrui! bermiftaltet
werbe«, deficiter biefeë 23u(pc^, bie ttitbt wel)r bebient
werben tonnten, wollen fid) giitigft jirla 14 £age gebulben.

Söcrlcgcr.

^ohhoUbrcite AVoIga-Cheviots (gavantirt reine ABolle)
à Sr. 1. 20 per ©de ober Sr. 1. 95 per SRetev Derfenben in
einzelnen SRetern, fRoben, fowic in gangen ©tücfeit portofrei
in'S £au8 Cettinger cS" <£o., 3e"tvatt)of, Rurich.

P. S. 9Jiufter=Äolleftionen bercittuilligft unb neuefie SRobe«

bitber gratis.

Zu kuufen gebucht:
Eine 3—Ipferdige sammt Kessel, so-

wie J/ote&ecfï'&effMMsr.weasc/tmeM. für Schreiner u. Glaser.
Allfällige Offerten besorgt die Exped d. Bl. unter Chiffre

G. B. 936. (936
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daß sich der Verwaltungsrath der Aktiengesellschaft für Möbel-
fabrication in Brienz in der Lage sieht, mittelst Zirkular zu
einer Versammlung auf Ende dieses Monats einzuladen, um
die Liquidation der Gesellschaft zu beantragen. Die gleichzeitig
in diesem Memorandum gemachten Eröffnungen, welche eines-
theils den Aktionaren einen Verzicht ihrer Ansprüche ziemlich
nahe legen, haben anderntheils den Zweck, als Rechtfertigung
des Verwaltungsrathes zu dienen. Als einen Mißgriff in ge-
wisser Hinsicht ist es immerhin zu bezeichnen, daß man sich
dabei bemüht hat, eigene Fehler dadurch in ein besseres Licht
zu stellen, indem man an Andern noch größere Fehler aufzu-
decken sucht.

Neu erscheint jedenfalls in wirthschaftlicher Beziehung der

ausgesprochene Trost, daß doch nicht Alles vergebens gewesen
sei, indem diese Anstalt seit der Zeit ihres Bestandes 80,à)
Franken für Arbeitslöhne :c. zc. verausgabt hat, während auf
der andern Seite der Verlust des Aktienkapitals von 40,000 Fr.
in Aussicht gestellt ist.

Einen erfreulichen Gegensatz zu der fatalen Lage dieses
Unternehmens bildet die staatlich snbventionirte „Schnitzlerschule
in Brienz", welche sich eines sichtlichen Gedeihens erfreut. Ist
man einestheils in Jndustriekreisen, und zwar nicht ohne Grund,
mit dem Lehrplan dieser Anstalt, welcher hauptsächlich die Styl-
arten zu kultivircn trachtet, nicht ganz einverstanden, da deren

Anwendung auf den couranten Artikeln aus mehrfachen Gründen
nicht zulässig, so dürfte sich in der Folge eine Aenderung hierin
ganz von selbst ergeben, da es sich über kurz oder lang zeigen
wird, daß die so gebildeten Zöglinge in diesem Fache wenigstens
hierorts keine ausreichende Verwendung finden.

Verschiedenes.

Schuh- und Leder-Jndustric. Trotzdem das eidgen.

Militär-Departement über die Anfertigung der Militärschuhe
von verschiedenen schweizerischen Schuhfabriken bereits Offerten
zu Fr. 12, Fr. 13 per Paar erhalten hat, während unsere
Schuhmacher eine solide Handarbeit unter Fr. 18 nicht zu liefern
im Stande sein werden, so hat das Departement doch die Ab-
ficht, bei Vergebung der Arbeit unser Kleingewerbe nach Mög-
lichkeit zu berücksichtigen. Es wird nämlich beabsichtigt, dieses
neue und rationelle Schuhwerk nicht etwa blos während der je-
weiligen Dienstzeit tragen zu lassen, sondern dessen Einführung
nach und nach allgemein zu machen. Wenn man die Formen
und die Arbeit dieser Schuhe mit der gegenwärtigen üblichen
Fußbekleidung in Vergleichung zieht, so kommt man unwillkür-
lich zu der Ueberzeugung, daß von Seite unserer Fußbekleidungs-
künstler sehr viel gegen das Wohl der Menschheit gesündigt
wird, wozu freilich auch die Moden sehr viel Schuld daran
sind. Man gibt sich daher der Hoffnung hin, daß wenn sich

die Schuhe in erster Linie im Militärdienste bewähren, dieselben
auch außerhalb des Dienstes mehr und mehr Anerkennung resp-
Verwendung finden dürften, wodurch das ehrsame Handwerk der

Schuhmacher wieder mehr zu Ehren gezogen wird. Kommt aber
die solide Handarbeit wieder in Aufnahme, so wird der fremden
Konkurrenz mit geringen Schuhwaaren auf die einfachste Art ein

wirksamer Riegel geschoben und unsere Gerber werden auch wieder
besser aufathmcn können.

Es darf daher erwartet werden, daß die an der Sache in-
teressirten Industrien diesen Vorgängen die erforderliche Auf-
merksamkeit rechtzeitig schenken und möchten wir namentlich unseren
Schäfte-Fabrikanten empfehlen, geeignetes Material in solider
Waare in den Handel zu bringen. Die Schäfte für Militär-
schuhe müssen allerdings ausschließlich aus prima Rindsledcr
hergestellt werden, was im privaten Gebrauch allerdings nicht
Jedermann konveniren wird; sorgen die Herren also für Schäfte
in Kalb- oder anderem Leder, damit mit der sogenannten Mode
nicht sofort ganz gebrochen werden muß, damit der Geschmack
des Publikums Auswahl hat und findet und es wird sich bald
ein Umschwung zu Gunsten unserer Schuh- und Lederindustrie
bemerkbar machen. 8t.

5>ubmissions-Anzeiger.
Nachstehende Arbeiten für das eidgenössische Physikgebäude in Zürich

werden hiemit zur Konkurrenz ausgeschrieben: 1) Die Erd- und Maurerarbeiten
für die Terassirung, Stützmauern und Zufahrten; 2) die Steinhauerarbeiten zu
den Stützmauern; 3) die Kanalisationsarbeiten und 4) die Herstellung der unter-
irdischen Räume. — Pläne, Vorausmaße und Bedingungen liegen im Bureau der
Bauleitung in Zürich (Polytechnikum l8b) zur Einsicht auf, woselbst auch Angebots-
Formulare erhoben werden können. Uebernahms-Offerten sind bis und mit dem
8. Februar nächsthin, versiegelt und mit der Aufschrift „Eingabe für Physikbaute"
versehen, dem schweizerischen Departement des Innern, Abtheilung Bauwesen, in
Bern franko einzureichen.

Bern, 27. Januar 1887. Eidg. Oberbauinspektorat.
— Ueber Lieferung und Montirung einer Thurmuhr mit Transmission zu

vier Ziffertafeln für die Kirche in Rüti (Kt. Zürich) wird hiemit Konkurrenz er-
öffnet. Nähere Auskunst über die Lieferungsbedingungen ertheilt die Bauinspektion
im Obmannamt. Offerten sind bis spätestens den 22. Febr. nächsthin verschlossen,
mit der Bezeichnung „Thurmuhr in Rüti", an die Direktion der öffentlichen Ar-
beiten des Kantons Zürich einzusenden.

Zürich, 28. Jan. 1887. Direktion der öffentlichen Arbeiten.

ZV" Der Markt.
(Registrirgebühr 20 Cts. per Auftrag, in Marken beizulegen.)

Die auf die Angebote und Gesuche bei der Expedition d. Bl. einlaufenden
Offertenbriefe werden den Angebot- und Gesuchstellern sofort direkt übermittelt und
es stud Letztere ersucht, dieselben in jedem Falle zu beantworten, also auch dann,
wenn z. B. die angebotenen Objekte schon verkauft sind, damit Jeder weiß,
woran er ist.

Angebot:
117) 3 Centrifugalpumpen, diverse, so gut wie neue; 2 Dampfpumpen; 1 Le-

testu-Pumpe; 3 Wassermotoren, best erhalten; 1 fahrbare kleine Feuerspritze; 1

Waschmaschine; 1 Lüstrirmaschine für Färber; 1 Garnpresse, neu, bortheilhafte
Konstruktion; 1 Tischhobelmaschine für Eisen; 2 Wellenböcke, wovon einer fahrbar;
1 Federhammer, neu; 1 Avivirkefsel.

Fragen
zur Beantwortung von Sachverständigen.

684. In welcher Stadt oder größeren Ortschaft wäre für einen
in seinem Fach tüchtigen und praktisch erfahrenen Maurermeister eine

sichere Existenz geboten? 4. 0.

Antworten.
Auf Frage 676. Wünsche mit dem Fragesteller in Korrespondenz

zu treten. E. Brandenberger-Hosmann, Feilenfabrikant
und Sägerei, Küsnacht (Zürich).

Auf Frage 680. Marmorplatten auf Waschtische und Nachttische
liefert Aug. B i berste! n, Marmorsäge und Marmorhandlung in
So loth urn.

Auf Frage 680. Marmorplatten in allen couranten Sorten
liefert billig I. A. Hermann, Bildhauer, Landquart (Graub.).

Auf Frage 681. Ordinaires Kaffee- und anderes Geschirr lie-
fern die Hafnermeister von Bern eck (z.B. Herr Rich. Grüningen).

8. in
Auf Frage 683. Bin im Besitze eiues Planes für fragliches

Kegelspiel. I. Stamm-Preiswerk, Basel.
Auf Frage 683. P.vonderHeid inWattwyl (St. Gallen)

verfertigt solche Kegelspiele und wünscht mit dem Fragesteller in Kor-
respondenz zu treten.

Zur gef. Notiznuhme.
Von N. Riggenbach: „Erinnerungen eines

alten Mechanikers" muß ein Neudruck veranstaltet
werden. Besteller dieses Buches, die nicht mehr bedient
werden konnten, wollen sich gütigst zirka 14 Tage gedulden.

Der Verleger.

Doppcltbreite IValxa (Reriol« sgarantirt reine Wolle)
à Fr. 1. 20 Per Elle oder Fr. 1. 95 per Meter versenden in
einzelnen Metern, Roben, sowie in ganzen Stücken portofrei
in's Haus Oettinger Kk Co., Zentralhof, Zürich.

8. Muster-Kollektionen bereitwilligst und neueste Mode-
bilder gratis.

Wus 3-4pksrckÌAS sammt Kessel, so-
rvis kür 8okrsiner u. 0laser.

41IkäIIiß-s Dtksrten besorgt àis Kxpsà st. LI. unter Oüitkre
0. 0. 936. (936
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